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A N F R A G E 

 

der Abgeordneten Mag.a Scheele 

an Frau Landesrätin für Bildung, Soziales und Wohnbau 

Mag.a Christiane Teschl-Hofmeister 

betreffend:   

Pflegeausbildungsdatenbank gemäß Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz 

(PAusbZG)  

 

Das Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz hat das Ziel die Ausbildung von 

Pflegeberufen durch das Setzen von Anreizen zu attraktiveren. Damit soll 

gewährleistet werden, dass der entsprechende Personalbedarf in den kommenden 

Jahren gedeckt wird und damit die Bevölkerung auch mit qualitativ hochwertigen 

Pflegeleistungen versorgt werden kann. 

§ 1. Die Zweckzuschüsse an die Länder dienen der Unterstützung im Bereich von 

Ausbildungen zu den Gesundheits- und Krankenpflegeberufen nach dem 

Gesundheits- und Krankenpflegegesetz – GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997, mit dem Ziel, 

strukturelle und finanzielle Anreize zu setzen, um diese Ausbildungen attraktiver zu 

gestalten. 

Pflegeausbildungsdatenbank und Statistik 

§ 5. (1) Die Gesundheit Österreich GmbH hat im Auftrag des Bundesministeriums für 

Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz eine 

Pflegeausbildungsdatenbank zum Zweck der Erstellung von Ausbildungsstatistiken 

einzurichten und ab dem Jahr 2023 zu führen. 

(2) Die Länder haben die ihr Land betreffenden und für die Erstellung der 

Ausbildungsstatistiken erforderlichen statistischen Daten gemäß Abs. 3 jährlich im 

Nachhinein 

1. bis 30. Juni 2023 für das Jahr 2022, 

2. bis 30. Juni 2024 für das Jahr 2023, 

3. bis 30. Juni 2025 für das Jahr 2024  

unentgeltlich, vollständig und auf elektronischem Weg an die Gesundheit Österreich 

GmbH zu übermitteln. 
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(3) Die Länder haben für jede Ausbildungseinrichtung im jeweiligen Land folgende 

Daten zur Einspeisung in die Pflegeausbildungsdatenbank zu übermitteln: 

1. Anzahl der Ausbildungsplätze pro Ausbildungsjahr,  

2. Anzahl der Auszubildenden, 

3. Anzahl der Bewerbenden, 

4. Anzahl der Repetierenden,  

5. Anzahl der Absolvierenden, 

6. Anzahl der Personen, die eine Ausbildung abgebrochen haben. 

(4) Die Gesundheit Österreich GmbH hat für den Bund, die Länder und das 

Arbeitsmarktservice unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen einen 

Zugang zur Pflegeausbildungsdatenbank einzurichten. 

Es ist von großer Bedeutung zu erfahren, wie sich die Ausbildung von Gesundheits- 

und Krankenpflegeberufen in Niederösterreich entwickelt. Daher richtet die Gefertigte 

an Frau Landesrätin Mag.a Teschl-Hofmeister folgende 

 

A n f r a g e: 

 

1. Wann wurden die erforderlichen statistischen Daten gemäß §5 Abs. 2 PAusbZG 

für das Jahr 2022 an die Gesundheit Österreich GmbH übermittelt? 

 

2. Welche statistischen Daten gemäß §5 Abs. 3 PAusbZG wurden an die 

Gesundheit Österreich GmbH für das Jahr 2022 übermittelt?  

Bitte um Aufgliederung nach Anzahl der  

a. Ausbildungsplätze pro Ausbildungsjahr,  

b. Auszubildenden, 

c. Bewerbenden, 

d. Repetierenden,  

e. Absolvierenden, 

f. Personen, die eine Ausbildung abgebrochen haben. 
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3. Wurden die statistischen Daten gemäß §5 Abs. 3 PAusbZG an die Gesundheit 

Österreich GmbH für das Jahr 2023 bereits übermittelt?  

Wenn ja, bitte um Aufgliederung nach Anzahl der  

a. Ausbildungsplätze pro Ausbildungsjahr,  

b. Auszubildenden, 

c. Bewerbenden, 

d. Repetierenden,  

e. Absolvierenden, 

f. Personen, die eine Ausbildung abgebrochen haben. 

 

  


